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Allgemeine Geschiaftsbedingungen der Stadtwerke Herne AG zur Lieferung von Gas
an Haushaltskunden/ Letztverbraucher (auBerhalb der Grundversorgung)

Umfang und Durchfiihrung der Lieferung / Leistungsumfang / Weiterleitungsverbot / Befreiung von der Leistungspflicht

. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Energie an seine vertraglich benannte Entnahmestelle aus dem Niederdruck-

netz des ortlichen Netzbetreibers zu den Bedingungen dieses Vertrages. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses,
Uber den der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-ldentifikationsnummer energiewirtschaftlich identifiziert wird.

Bei einer Unterbrechung oder bei UnregelmaRigkeiten in der Energieversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Stérung
des Netzbetriebs einschlieBlich des Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den mdéglichen Anspriichen des Kunden
gegen den Netzbetreiber wird auf Ziffer 7 verwiesen.

Wird den Vertragsparteien die Erfilllung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umstande, auf die sie keinen Einfluss haben und
deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere héhere
Gewalt wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Pandemien, ArbeitskampfmalRnahmen, hoheitliche Anordnungen) unméglich gemacht, so sind
die Vertragsparteien von ihren vertraglichen Leistungspflichten befreit, solange diese Umstande noch andauern.

Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die Anschluss-
nutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schadensersatzanspriiche des Kun-
den gegen den Lieferanten bleiben fiir den Fall unberihrt, dass den Lieferanten an der Unterbrechung ein Verschulden trifft.

Der Kunde wird das Gas lediglich zur eigenen Versorgung nutzen. Eine Weiterleitung an Dritte ist nur mit Zustimmung des Lieferanten
zulassig.

Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Preisberechnung / Abrechnungsinformationen / Ver-
brauchshistorie

Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen bzw. Messsysteme (oder rechtmaRige Ersatzwertbildung) des zustandigen
Messstellenbetreibers bzw. Netzbetreibers ermittelt. Der Messstellenbetreiber bestimmt gemal § 8 Abs. 1 MsbG Ort, Art, Zahl und GréRe
von Messeinrichtungen sowie, soweit erforderlich, von Steuerungseinrichtungen. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstel-
lenbetreiber oder Lieferanten oder sofern keine Fernlibermittiung der Verbrauchsdaten erfolgt, auf Verlangen des Lieferanten oder des
Messstellenbetreibers kostenlos vom Kunden durchgefiihrt. Verlangt der Lieferant eine Selbstablesung des Kunden, fordert der Lieferant
den Kunden rechtzeitig dazu auf. Die Ablesung der Messeinrichtungen erfolgt zum Zwecke der Abrechnung, etwa anlasslich eines Lieferan-
tenwechsels oder bei Vorliegen eines berechtigten Interesses des Lieferanten an einer Uberpriifung der Ablesung, und zum Zwecke der
Erstellung der Abrechnungsinformationen. Der Kunde kann einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist. Soweit
der Kunde fiir einen bestimmten Abrechnungszeitraum trotz entsprechender Verpflichtung keine Ablesedaten tubermittelt hat oder der Liefe-
rant aus anderen Griinden, die er nicht zu vertreten hat, den tatsachlichen Verbrauch nicht ermitteln kann (etwa, weil keine Messwerte bzw.
vom Messstellenbetreiber rechtmaRig ermittelten Ersatzwerte verfligbar sind), kann der Lieferant den Verbrauch auf der Grundlage des
Verbrauchs des Kunden im vorangegangenen Abrechnungszeitraum oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kun-
den jeweils unter angemessener Berlicksichtigung der tatsachlichen Verhaltnisse schatzen. Vom Kunden zu vertretende Rechnungskorrek-
turen in Folge unterlassener Mitteilung bzw. fehlerhafter Zahlerstdnde werden mit jeweils 20,— € berechnet.

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten oder des Messstellen-
betreibers den Zutritt zu seinem Grundstlick und zu seinen Raumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preislichen Bemessungs-
grundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den Kunden oder durch
Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mind. eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; mind. ein Ersatztermin ist
anzubieten. Der Kunde hat dafiir Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zuganglich sind. Wenn der Kunde den Zutritt unberechtigt
verweigert oder behindert, stellt der Lieferant dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten nach tatsdchlichem Aufwand in Rechnung.
Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Die Hohe der Abschlagszahlung richtet sich nach dem Ver-
brauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis oder nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleich-
barer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis. Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich abweicht, ist dies angemessen
zu berUcksichtigen.

Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraums, der ein Jahr nicht Gberschreitet, und zum Ende des Vertragsverhalt-
nisses wird vom Lieferanten eine Abrechnung nach seiner Wahl in elektronischer Form oder in Papierform erstellt. Abweichend von Satz 1
hat der Kunde das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, vierteljahrliche oder halbjéhrliche Abrechnung zu wahlen, die auf Grundlage einer
gesonderten Vereinbarung mit dem Lieferanten erfolgt. Erhalt der Kunde Abrechnungen in Papierform, erfolgt die Ubermittiung der Abrech-
nungen auf Wunsch auch in elektronischer Form. Erhélt der Kunde elektronische Abrechnungen, erfolgt die Ubermittlung der Abrechnungen
auf Wunsch auch einmal jahrlich in Papierform. In jeder Abrechnung wird der tatséchliche Umfang der Belieferung unter Anrechnung der
Abschlagszahlungen abgerechnet. Ergibt sich eine Abweichung der Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tatsachlichen Belieferung,
so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzuglich erstattet bzw. nachentrichtet, spatestens aber mit der nachsten Abschlags-
zahlung verrechnet. Bei einer monatlichen Abrechnung entféllt das Recht des Lieferanten nach Ziffer 2.3 Satz 1.

Erhalt der Kunde eine elektronische Abrechnung und erfolgt keine Ferniibermittlung der Verbrauchsdaten, erhalt er unentgeltlich die (in jeder
Rechnung bereits enthaltenen) Abrechnungsinformationen nach § 40b EnWG automatisch alle sechs Monate und auf Wunsch alle drei
Monate.

Stand: 02/2026
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Auf Wunsch des Kunden stellt der Lieferant dem Kunden und/oder einem von diesem benannten Dritten, soweit verfuigbar, ergdnzende
Informationen zu dessen Verbrauchshistorie zur Verfligung. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten nach tat-
sachlichem Aufwand in Rechnung.

Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachpriifung der Messeinrichtungen an seiner Entnahmestelle durch eine Eich-
behdrde oder eine staatlich anerkannte Priifstelle i. S. v. § 40 Abs. 3 MessEG zu veranlassen. Die Kosten der Nachprifung fallen dem
Kunden nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht tiberschritten werden.

Ergibt eine Nachpriifung der Messeinrichtungen eine Uberschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der
Ermittlung des Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte), so wird der zu viel
oder zu wenig berechnete Betrag unverziiglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der nachsten Abschlagszahlung verrechnet. Ist das
Ausmal des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an (und liegen auch keine rechtmaRig ermittelten
Ersatzwerte vor), so ermittelt der Lieferant den Verbrauch fiir die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung durch Schatzung entsprechend
Ziffer 2.1 Satz 6. Anspriiche nach dieser Ziffer sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschrankt, es sei
denn, die Auswirkung des Fehlers kann Uber einen gréfReren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf Iangstens drei
Jahre beschrankt.

Andert sich das vertragliche Entgelt wahrend des Abrechnungszeitraums, so rechnet der Lieferant geénderte verbrauchsunabhéngige Preis-
bestandteile tagesgenau ab. Fir die Abrechnung geanderter verbrauchsabhangiger Preisbestandteile wird die nach Ziffer 2.1 ermittelte
Verbrauchsmenge des Kunden im Abrechnungszeitraum auf Grundlage einer Schatzung nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) auf den
Zeitraum vor und nach der Preiséanderung aufgeteilt, wobei jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen auf der Grundlage vergleichbarer Er-
fahrungswerte angemessen zu bericksichtigen sind. Die nach der Preisdnderung anfallenden Abschlagszahlungen kénnen entsprechend
angepasst werden.

Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung/ Aufrechnung

. Samtliche Rechnungsbetrage sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschldge und Vorauszahlungen zu dem vom Lieferanten

nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) im Abschlagsplan bzw. mit Verlangen der Vorauszahlung festgelegten Zeitpunkt fallig und im Wege

des Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftrag oder Uberweisung (auch durch Bariiberweisung) oder von Jahreszahlern inkl. 2 % Bonus

mittels Uberweisung, zu zahlen.

Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant angemessene Mallnahmen zur Durchsetzung seines Anspruchs ergreifen.

Fordert der Lieferant erneut zur Zahlung auf oder lasst der Lieferant den Betrag durch Beauftragung eines Inkassodienstleisters (auch des

Netzbetreibers) einziehen, stellt er dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten nach tatsachlichem Aufwand in Rechnung. Bei erforder-

lichen Rucklastschriften werden die bei den jeweiligen Geldinstituten anfallenden Kosten weiterberechnet.

Einwande gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur,

3.3.1. sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Ver-
brauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprufung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die
Nachprifung nicht die ordnungsgemafe Funktion der Messeinrichtung festgestellt ist oder

3.3.2. sofern aus Sicht eines verstandigen Kunden die ernsthafte Mdglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht, z. B. bei falschen Kun-
dennamen, verwechselten Entnahmestellen, ohne Weiteres erkennbaren Rechenfehlern oder bei weit auRerhalb der Plausibilitat lie-
genden Verbrauchsmengen, auch wenn eine Nachpriifung der Messeinrichtung deren ordnungsgemane Funktion bestatigt hat. Rechte
des Kunden nach § 315 BGB bleiben von dieser Ziffer 3.3 unberihrt.

Gegen Anspriiche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten Gegenanspriichen aufgerechnet werden.

Dies gilt nicht fir Anspriiche des Kunden aufgrund vollstandiger oder teilweiser Nichterflllung oder mangelhafter Erfillung der Hauptleis-

tungspflichten. Weiterhin gilt dies nicht fir Anspriche des Kunden, die im Rahmen des Riickabwicklungsverhaltnisses nach Widerruf des

Vertrags entstehen.

Vorauszahlung / Sicherheitsleistung

. Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in angemessener Hohe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung aus

dem Vertrag in nicht unwesentlicher Hohe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwolf Monaten wiederholt in Zah-
lungsverzug gerat oder in sonstigen begriindeten Fallen.

Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Hohe und die Griinde flr die Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen fir
ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt der Lieferant nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) fest. Die Vorauszah-
lung ist jeweils frihestens am ersten Tag des Liefermonats, firr den die Vorauszahlung verlangt wird fallig. Die Hohe der Vorauszahlung
richtet sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis oder dem durchschnittlichen
Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist,
ist dies angemessen zu berlcksichtigen.

Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nachsten vom Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Abschlage nach Ziffer 4.1 oder
Rechnungsbetrage) verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so wird der zu viel
oder zu wenig berechnete Betrag unverzlglich erstattet bzw. nachentrichtet.

Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein Vorauszahlungssystem (z. B. Bargeld- oder Chipkartenzahler)
einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit beauftragen.

Anstelle einer Vorauszahlung kann der Lieferant eine Sicherheitsleistung in Hohe der fiir einen Zeitraum von zwei Liefermonaten voraus-
sichtlich durchschnittlich zu leistenden Zahlungen verlangen. Sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren, ist eine Sicherheitsleistung
nur zulassig in Form von Barsicherheiten und/oder einer unbedingten, unwiderruflichen, selbstschuldnerischen Biirgschaft einer
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europaischen Bank. Die sich verblirgende Bank muss ein Rating im ,,A“-Bereich von Standard & Poors oder ein gleichwertiges Rating einer
anderen international anerkannten Rating-Agentur aufweisen. Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB ver-
zinst.

Der Lieferant kann sich aus der Sicherheit befriedigen, sobald der Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug ist. Der Lieferant
wird die Sicherheit nur in dem Umfang verwerten, in dem dies zur Erflllung der rickstéandigen Zahlungsverpflichtungen erforderlich ist.
Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden.

Die Verwertung der Sicherheit nach Ziffer 4.6 wird der Lieferant dem Kunden unter Fristsetzung schriftlich androhen, es sei denn nach den
Umstanden des Einzelfalls besteht Grund zu der Annahme, dass eine Befriedigung aus der Sicherheit zu spat erfolgen wirde. Ist der Ab-
schluss des Vertrages fur den Kunden ein Handelsgeschaft, betragt die Frist wenigstens eine Woche. In allen ubrigen Fallen betragt sie
einen Monat.

Die Sicherheit ist unverziglich zurtickzugeben, soweit ihre Voraussetzungen weggefallen sind.

Die Regelungen zur Einstellung und Unterbrechung der Belieferung sowie zur Kiindigung in Ziffer 6 bleiben unberthrt.

Anderungen des Vertrags und dieser Bedingungen

Die Regelungen des Vertrags beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z.
B. EnWG, GasGVV, MsbG, MessEG und MessEV, héchstrichterliche Rechtsprechung, Festlegungen und Beschlisse der BNetzA). Das
vertragliche Aquivalenzverhéltnis kann nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare Anderungen der gesetzlichen oder sonstigen Rahmen-
bedingungen (z. B. durch Gesetzesanderungen, sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits — etwa in der Phase zwischen dem Abschluss
des férmlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten — absehbar war), die der Lieferant nicht veranlasst und auf die er auch
keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem Male gestdrt werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im Vertrag entstandene Licke
nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchfiihrung des Vertrags entstehen lassen (etwa wenn die Rechtsprechung eine Klausel fur
unwirksam erklart), die nur durch eine Anpassung oder Erganzung zu beseitigen sind. In solchen Fallen ist der Lieferant verpflichtet, den
Vertrag — mit Ausnahme des Entgelts — unverziiglich insoweit anzupassen und/oder zu erganzen, als es die Wiederherstellung des Aquiva-
lenzverhaltnisses von Leistung und Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener Vertragslicken zur zumutbaren Fort- und Durch-
fiihrung des Vertragsverhaltnisses erforderlich macht (z. B. mangels gesetzlicher Uberleitungsbestimmungen). Anpassungen des Vertrags
nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten mdglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Anpassung
spatestens einen Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne
Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Vertragsanpassung zu kundigen. Hierauf wird der Kunde vom
Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

Einstellung der Lieferung / Fristlose Kiindigung

. Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zustandigen Netzbetreiber unterbrechen

zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem MalRe schuldhaft Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der
Messeinrichtungen verwendet (,Energiediebstahl“) und die Unterbrechung zur Verhinderung einer weiteren unberechtigten Energieent-
nahme erforderlich ist.

Bei Zahlungsverzug des Kunden trotz Mahnung in Hohe des Doppelten der rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat entfallenden
Abschlags- oder Vorauszahlung oder fiir den Fall, dass keine Abschlags- oder Vorauszahlungen zu entrichten sind, mindestens eines Sechs-
tels des voraussichtlichen Betrags der Jahresrechnung, mindestens aber mit € 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten ist der Lieferant
berechtigt, gem. § 41f EnWG die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zusténdigen Netzbetreiber unterbrechen zu
lassen. Bei der Berechnung des Mindestbetrags bleiben die in § 41f EnWG Abs. 3 Satze 3-5 EnWG benannten Forderungen und Rickstande
auler Betracht. Die Unterbrechung unterbleibt, wenn die Folgen der Unterbrechung aufRer Verhaltnis zur Schwere des Zahlungsverzugs
stehen, z.B. bei besonderer Schutzbediirftigkeit des Kunden oder eines Mitglieds seines Haushalts, oder der Kunde darlegt, dass hinrei-
chende Aussicht besteht, dass er seinen Zahlungsverpflichtungen vollumfanglich nachkommt. Der Kunde wird den Lieferanten auf etwaige
Besonderheiten, die einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen, hinweisen. Dem Kunden wird die Unterbrechung spatestens vier Wo-
chen vorher angedroht und die Beauftragung des Netzbetreibers mit der Unterbrechung der Anschlussnutzung acht Werktage vorher durch
briefliche Mitteilung, unter Angabe des Zeitpunkts der Beauftragung des Netzbetreibers angekiindigt. Der Lieferant wird den Netzbetreiber
zu dem in der Ankiindigung genannten Zeitpunkt beauftragen, die Anschlussnutzung zu unterbrechen, wofiir der Netzbetreiber nach den
Vorgaben des Lieferantenrahmenvertrags Gas (Anlage 3 zur KoV 13) sechs weitere Werktage Zeit hat.

Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden
die dadurch entstandenen Kosten nach tatsachlichem Aufwand in Rechnung. Die Belieferung wird unverzuglich wiederhergestellt, wenn die
Griinde fir die Unterbrechung entfallen und die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung bezahlt sind; sofern keine Barzahlung
erfolgt, bleibt es dem Kunden zur Verkiirzung der Unterbrechungszeit auch bei einer erteilten Einzugsermachtigung unbenommen, die Kos-
ten der Unterbrechung und Wiederherstellung unverziiglich mittels Uberweisung zu zahlen.

Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekiindigt und die Lieferung eingestellt werden. Der Lieferant muss den
Kunden unverziglich beim zustandigen Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des Kunden im Falle einer auRerordentlichen
Kundigung des Lieferanten trotz der Abmeldung (etwa wegen Bearbeitungsfristen des Netzbetreibers, Prozessfristen aus den Festlegungen
der BNetzA zu Lieferantenwechselprozessen) liber den Zeitpunkt der Vertragsbeendigung hinaus dem Lieferanten bilanziell zugeordnet
werden, ohne dass der Lieferant dafiir einen Ausgleich erhalt (z. B. im Rahmen der Mehr- oder Mindermengenabrechnung des Netzbetrei-
bers), schuldet der Kunde fiir diese fortwahrende Belieferung das Entgelt nach diesem Vertrag. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor
im Fall eines Energiediebstahls nach Ziffer 6.1, oder im Fall eines Zahlungsverzugs unter den Voraussetzungen von Ziffer 6.2 Satz 1 und 2.
Im letztgenannten Fall ist dem Kunden die Kiindigung mind. zwei Wochen vorher anzudrohen. Die Kiindigung unterbleibt in diesem Fall,
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wenn die Folgen der Kiindigung auBer Verhaltnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende
Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfénglich nachkommt. Ein wichtiger Grund liegt weiterhin bei Vorliegen einer negativen
Auskunft der infoscore Consumer Data GmbH zur Bonitat des Kunden vor oder wenn sich herausstellt, dass der Kunde wahrend eines
friheren Energieliefervertrages mit dem Lieferanten mit Zahlungen im Verzug war und derzeit offene Forderungen in H6he von mindestens
€ 100,- gegen ihn aus solch einem Vertrag oder einer Ratenzahlungsvereinbarung bestehen.

Haftung

. Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverletzung (z. B. bei Nichterflillung der Lieferpflicht oder ungenauer oder verspateter

Abrechnung) fur dadurch entstandene Schaden nach MafRgabe von Ziffern 7.2 bis 7.6.

Anspriiche wegen Schaden durch Unterbrechung oder bei UnregelmaRigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich um Folgen
einer Storung des Netzbetriebs einschliellich des Netzanschlusses handelt, gegeniiber dem Netzbetreiber geltend zu machen.

Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverziiglich Gber die mit der Schadensverursachung zusammenhangenden Tatsachen Auskunft
geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklart werden kénnen.

In allen Ubrigen Haftungsfallen ist die Haftung der Vertragsparteien sowie ihrer Erflllungs- und Verrichtungsgehilfen fur schuldhaft verur-
sachte Schaden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit herbeigefiihrt wurde; dies gilt nicht bei
Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit, oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten,
d. h. solcher Pflichten, deren Erfiillung die ordnungsgemafe Durchfiihrung des Vertrags tiberhaupt erst ermdglicht und auf deren Einhaltung
der Vertragsparteien regelmafig vertrauen dirfen (sog. Kardinalpflichten).

Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit beruht, beschrankt sich die
Haftung auf den Schaden, den die haftende Vertragspartei bei Abschluss des Vertrags als mdgliche Folge der Vertragsverletzung voraus-
gesehen hat oder unter Bericksichtigung der Umsténde, die sie kannte oder kennen musste, hatte voraussehen mussen.

Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberihrt.

Umzug / Ubertragung des Vertrags

. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzuglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen Anschrift und der

neuen Zahlernummer oder Marktlokations-ldentifikationsnummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss diese Mitteilung bis spatestens
zehn Werktage vor dem Umzugsdatum erfolgen, um dem Lieferanten eine rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung beim Netzbetreiber zu ermdog-
lichen.

Der Lieferant wird dem Kunden — sofern kein Fall nach Ziff. 8.3 vorliegt — an der neuen Entnahmestelle auf Grundlage dieses Vertrages
weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Umzugsdatum rechtzeitig
mitgeteilt hat.

Bei Umzug innerhalb des Gebiets des bisherigen Netzbetreibers kann der Kunde den Vertrag mit einer Frist von sechs Wochen in Textform
und unter Mitteilung seiner zukinftigen Anschrift oder der zur Bezeichnung seiner zukiinftigen Entnahmestelle verwendeten Marktlokations-
Identifikationsnummer kiindigen. Die Kiindigung kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des Auszugs oder mit Wirkung zu einem spéateren Zeitpunkt
erklart werden. Die Kindigung beendet diesen Vertrag nicht und der Lieferant wird den Kunden zu den bisherigen Vertragsbedingungen an
seinem neuen Wohnsitz weiterbeliefern, wenn der Lieferant dem Kunden dies binnen zwei Wochen nach Erhalt der Kiindigung anbietet und
die Belieferung an dessen neuem Wohnsitz méglich ist. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem
Lieferanten das Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat.

Unterbleibt die rechtzeitige Mitteilung des Kunden nach Ziff. 8.1 aus Griinden, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die
Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahmestelle, fir die
der Lieferant gegeniiber dem ortlichen Netzbetreiber einstehen muss und fiir die er von keinem anderen Kunden eine Verglitung zu fordern
berechtigt ist, nach den Preisen des Vertrages zu vergiten. Die Pflicht des Lieferanten zur unverziglichen Abmeldung der bisherigen Ent-
nahmestelle und Anspriiche des Lieferanten auf entgangenen Gewinn wegen einer nicht oder verspatet erfolgten Belieferung an der neuen
Entnahmestelle bleiben unberihrt.

Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich
leistungsfahigen Dritten zu iibertragen. Die Ubertragung nach Satz 1 ist dem Kunden spatestens sechs Wochen vor dem Zeitpunkt der
Ubertragung unter Angabe dieses Zeitpunkts mitzuteilen. Im Falle einer Ubertragung hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung
einer Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ubertragung zu kiindigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der
Mitteilung gesondert hingewiesen. Das Recht zur Abtretung von Forderungen nach § 398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge,
insbesondere bei Ubertragungen im Sinne des Umwandlungsgesetzes, bleiben von dieser Ziffer unberiihrt.

Datenschutz

. Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (z.B. Datenschutz-Grundverordnung — DS-GVO, Bundesda-

tenschutzgesetz — BDSG) fiir die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden ist: Stadtwerke Herne AG, Grenzweg 18, 44623
Herne; E-Mail: kundenservice@stadtwerke-herne.de, Tel.: 02323/592-555, Webseite www.stadtwerke-herne.de, Kontaktformular:
https://ssl.stadtwerke-herne.de/index/kontakt/kontaktformular.html.

Die Datenschutzbeauftragte des Lieferanten steht dem Kunden fiir Fragen zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten unter fox-on
Datenschutz GmbH, PollerhofstraBe 33a, 51789 Lindlar/Kéln, www.fox-on.com, Mail: dsb@fox-on.com, Tel. 02266/9015920, Fax
02266/9015929 zur Verfligung.

Der Lieferant verarbeitet folgende Kategorien personenbezogener Daten: Identifikations- und Kontaktdaten des Kunden (z.B. Name, Ad-
resse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), Daten =zur Identifikation der Verbrauchs- bzw. Einspeisestelle (z.B. Zahlernummer,
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Identifikationsnummer der Marktlokation (Entnahmestelle)), Verbrauchsdaten, Angaben zum Belieferungszeitraum, Abrechnungsdaten (z.B.
Bankverbindungsdaten), Daten zum Zahlungsverhalten.

9.4. Der Lieferant verarbeitet die personenbezogenen Daten des Kunden zu den folgenden Zwecken und auf folgenden Rechtsgrundlagen:

- Erfiillung (inklusive Abrechnung) des Energieliefervertrags und Durchfiihrung vorvertraglicher MaBnahmen auf Anfrage des Kunden auf
Grundlage des Art.6 Abs.1 lit.b) DS-GVO.

- Erfullung rechtlicher Verpflichtungen (z.B. aus dem Messstellenbetriebsgesetz sowie wegen handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf
Grundlage von Art.6 Abs.1 lit. ) DS-GVO.

- Wahrnehmung von Aufgaben, die im 6ffentlichen Interesse liegen (z.B. aus dem Messstellenbetriebsgesetz) auf Grundlage von Art.6 Abs.
1lit. ) DS-GVO.

- Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art.6 Abs.1 lit. f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art.6 Abs.1 lit. f) DS-
GVO durfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Lieferanten oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interes-
sen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, Giberwiegen.

- Soweit der Kunde dem Lieferanten eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zur Telefonwerbung erteilt hat, verarbeitet
der Lieferant personenbezogene Daten auf Grundlage von Art.6 Abs.1 lit. a) DS-GVO. Eine Einwilligung zur Telefonwerbung kann der Kunde
jederzeit widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung erfolgt fir die Zukunft und berthrt nicht die RechtmaRigkeit der bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung.

- Bewertung der Kreditwirdigkeit des Kunden zur Minimierung von Ausfallrisiken sowie Mitteilung von Anhaltspunkten zur Ermittlung der
Kreditwirdigkeit des Kunden durch die Auskunftei infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstralle 99, 76532 Baden-Baden oder der SCHUFA
Holding AG, Massenbergstr. 9 - 13, 44787 Bochum auf Grundlage von Art.6 Abs.1 lit.b) und f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von
Art.6 Abs.1 lit. f) DSGVO dirfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Lieferanten oder Dritter erforderlich ist
und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern,
Uberwiegen. Der Lieferant Gbermittelt zur Ermittlung der Kreditwiirdigkeit personenbezogene Daten zur Identifikation des Kunden Namen,
Anschrift und Geburtsdatum sowie Daten Uber nicht vertragsgemafRes oder betriigerisches Verhalten an die genannte Auskunftei. Die Aus-
kunftei verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie zudem zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um Dritten Informationen zur
Beurteilung der Kreditwiirdigkeit des Kunden zu geben. In die Berechnung der Kreditwiirdigkeit flieRen unter anderem die Anschriftendaten
des Kunden ein.

9.5. Eine Offenlegung bzw. Ubermittlung der personenbezogenen Daten des Kunden erfolgt — im Rahmen der in Ziff. 9.4 genannten Zwecke —
ausschlieRlich gegeniiber folgenden Empfangern bzw. Kategorien von Empfangern: Offentliche Stellen auf Grund von Rechtsvorschriften ,
externe Auftragnehmer entsprechend Art. 28 DSGVO sowie externe Stellen und interne Abteilungen zur Erfiillung der unter Ziff. 9.4 genann-
ten Zwecke.

9.6. Zudem verarbeitet der Lieferant personenbezogene Daten, die er von den in Ziff. 9.5 genannten Empfangern bzw. Kategorien von Empfan-
gern erhalt. Er verarbeitet auch personenbezogene Daten, die er aus Offentlich zuganglichen Quellen, z.B. aus Grundbuchern, Handelsre-
gistern und dem Internet zulassigerweise gewinnen durfte.

9.7. Sofern eine Datenubertragung in ein Drittland stattfinden sollte, sorgen wir durch entsprechende MaRnahmen nach Art. 44 ff. DSGVO dafiir,
dass dies datenschutzkonform geschieht (z.B. EU-Standard-Vertragsklauseln, TADPF, etc.).

9.8. Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zu den unter Ziff. 9.4 genannten Zwecken solange gespeichert, wie dies fir die Erfiillung
dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und der Marktforschung werden die personenbezogenen Daten des Kunden
solange gespeichert, wie ein liberwiegendes rechtliches Interesse des Lieferanten an der Verarbeitung nach MalRgabe der einschlagigen
rechtlichen Bestimmungen besteht, langstens jedoch fiir eine Dauer von zwei Jahren Uber das Vertragsende hinaus.

9.9. Der Kunde hat gegenlber dem Lieferanten Rechte auf Auskunft iber seine gespeicherten personenbezogenen Daten (Art.15 DS-GVO);
Berichtigung der Daten, wenn sie fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art.16 DS-GVO); Léschung, wenn die Speicherung un-
zulassig ist, der Zweck der Verarbeitung erfiillt und die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder der Kunde eine erteilte Einwilligung
zur Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten widerrufen hat (Art.17 DS-GVO); Einschrankung der Verarbeitung, wenn eine der
in Art.18 Abs.1 DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art.18 DSGVO); Datenubertragbarkeit der vom Kunden bereitgestellten,
ihn betreffenden personenbezogenen Daten (Art.20 DS-GVO); Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Recht-
maRigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht bertihrt (Art.7 Abs.3 DS-GVO) und Recht auf Beschwerde bei
einer Aufsichtsbehdrde (Art.77 DS-GVO).

9.10. Im Rahmen dieses Vertrags muss der Kunde diejenigen personenbezogenen Daten (vgl. Ziff. 9.3) bereitstellen, die fiir den Abschluss des
Vertrags und die Erflillung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung der Lieferant gesetzlich
verpflichtet ist. Ohne diese Daten kann der Vertrag nicht abgeschlossen bzw. erfiillt werden.

9.11. Zum Abschluss und zur Erflllung des Vertrags findet keine automatisierte Entscheidungsfindung einschlieRlich Profiling statt.

Widerspruchsrecht:

Der Kunde kann der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten fiir Zwecke der Direktwerbung und/oder der Marktforschung gegenuber
den Stadtwerken ohne Angabe von Griinden jederzeit widersprechen. Die Stadtwerke werden personenbezogenen Daten nach dem Eingang
des Widerspruchs nicht mehr fir die Zwecke der Direktwerbung und/ oder Marktforschung verarbeiten und die Daten l6schen, wenn eine
Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfullung des Vertrags) erforderlich ist. Auch anderen Verarbeitungen, die die
Stadtwerke auf die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im 6ffentlichen Interesse i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. ) DS-GVO liegt, oder auf ein berechtigtes
Interesse i.S.d. Art.6 Abs.1 lit.f) DS-GVO stutzt, kann der Kunde gegenuber den Stadtwerken aus Griinden, die sich aus der besonderen Situ-
ation des Kunden ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Griinde widersprechen. Die Stadtwerke werden die personenbezogenen Daten im
Falle eines begriindeten Widerspruchs grundsatzlich nicht mehr fir die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten l6schen, es sei denn,
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er kann zwingende Grinde fur die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten des Kunden Uberwiegen, oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Austibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen.
Der Widerspruch ist zu richten an:

Stad

twerke Herne AG, Grenzweg 18, 44623 Herne;

E-Mail: kundenservice@stadtwerke-herne.de.

10.
10.1.
10.2.

1.
11.1.

11.3.

11.4.

12.

13.
13.1.
13.2.

14.

Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel

Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim jeweils zustandigen Netzbetreiber erhaltlich.

Ein Lieferantenwechsel erfolgt zligig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den fir ihn
mafgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Griinden, die er nicht zu vertreten
hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der geschatzte Verbrauch anzugeben.

Streitbeilegungsverfahren

Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchem i. S. d. §
13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualitat von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbeschwer-
den), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach
§ 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu
richten an: Stadtwerke Herne AG, Grenzweg 18, 44623 Herne, Telefon: 02323 592-555, E-Mail: kundenservice@stadtwerke-herne.de.

. Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG sowie § 4 Abs. 2 Satz 4 Verfahrensordnung zur Durchfiihrung

eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht abgeholfen oder auf diese nicht innerhalb der
Bearbeitungsfrist geantwortet hat. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberthrt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlich-
tungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjahrung gemafi § 204
Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren (z. B. nach dem EnWG) zu beantragen,
bleibt unbertihrt.

Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., FriedrichstraBe 133, 10117 Berlin, Telefon:
030/2757240-0, Telefax: 030/2757240-69, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de, Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de.
Allgemeine Informationen der Bundesnetzagentur zu Verbraucherrechten fiir den Bereich Elektrizitdt und Gas sind erhaltlich Gber den
Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur, Telefon: 0228/141516, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de oder Uber das
Kontaktformular unter https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/Kontaktformular/Form01/formular_node.html.

Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle fiir Energieeffizienz eine Liste ge-
fuhrt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmallnahmen aufgefiihrt sind. Weiterfiihrende
Informationen zu der sog. Anbieterliste und den Anbietern selbst erhalten sie unter www.bfee-online.de. Sie kénnen sich zudem bei der
Deutschen Energieagentur Uiber das Thema Energieeffizienz umfassend informieren. Weitere Informationen erhalten Sie derzeit unter
www.energie-effizienz-experten.de.

Schlussbestimmungen

Diese Bedingungen sind abschlieRend. Miindliche Nebenabreden bestehen nicht.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder undurchfilhrbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Ubrigen davon
unberiihrt.

Energiesteuer-Hinweis

Fir das auf Basis dieses Vertrages bezogene Erdgas gilt folgender Hinweis gemal der Energiesteuer-Durchfuhrungsverordnung: “Steuer-
beglnstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteu-
ergesetz oder der Energiesteuer-Durchfiihrungsverordnung zuldssig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche
Folgen. In Zweifelsfallen wenden Sie sich bitte an Ihr zustandiges Hauptzollamt.”
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	5. Änderungen des Vertrags und dieser Bedingungen
	Die Regelungen des Vertrags beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, GasGVV,  MsbG, MessEG und MessEV, höchstrichterliche Rechtsprechung, Festlegungen und Beschlüsse der BNetzA). Das...

	6. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung
	6.1. Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder ...
	6.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden trotz Mahnung in Höhe des Doppelten der rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung oder für den Fall, dass keine Abschlags- oder Vorauszahlungen zu entrichten sind, mindest...
	6.3. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung. Die Belieferung wird unverzüglich wieder...
	6.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Der Lieferant muss den Kunden unverzüglich beim zuständigen Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des Kunden im Falle e...

	7. Haftung
	7.1. Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverletzung (z. B. bei Nichterfüllung der Lieferpflicht oder ungenauer oder verspäteter Abrechnung) für dadurch entstandene Schäden nach Maßgabe von Ziffern 7.2 bis 7.6.
	7.2. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu mach...
	7.3. Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.
	7.4. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Vertragsparteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführ...
	7.5. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Vertragspartei bei Abschluss des Vertrags als mögliche Folge der V...
	7.6. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

	8. Umzug / Übertragung des Vertrags
	8.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen Anschrift und der neuen Zählernummer oder Marktlokations-Identifikationsnummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss diese Mi...
	8.2. Der Lieferant wird dem Kunden – sofern kein Fall nach Ziff. 8.3 vorliegt – an der neuen Entnahmestelle auf Grundlage dieses Vertrages weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Umzu...
	8.3. Bei Umzug innerhalb des Gebiets des bisherigen Netzbetreibers kann der Kunde den Vertrag mit einer Frist von sechs Wochen in Textform und unter Mitteilung seiner zukünftigen Anschrift oder der zur Bezeichnung seiner zukünftigen Entnahmestelle ver...
	8.4. Unterbleibt die rechtzeitige Mitteilung des Kunden nach Ziff. 8.1 aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisheri...
	8.5. Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Die Übertragung nach Satz 1 ist dem Kunden spätestens sechs Wochen vor...

	9. Datenschutz
	9.1. Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (z.B. Datenschutz-Grundverordnung – DS-GVO, Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden ist: Stadtwerke Herne AG, Grenzweg 18,...
	9.2. Die Datenschutzbeauftragte des Lieferanten steht dem Kunden für Fragen zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten unter fox-on Datenschutz GmbH, Pollerhofstraße 33a, 51789 Lindlar/Köln, www.fox-on.com, Mail: dsb@fox-on.com, Tel. 02266/901592...
	9.3. Der Lieferant verarbeitet folgende Kategorien personenbezogener Daten: Identifikations- und Kontaktdaten des Kunden (z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), Daten zur Identifikation der Verbrauchs- bzw. Einspeisestelle (z.B. Zählernum...
	9.4. Der Lieferant verarbeitet die personenbezogenen Daten des Kunden zu den folgenden Zwecken und auf folgenden Rechtsgrundlagen:
	- Erfüllung (inklusive Abrechnung) des Energieliefervertrags und Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage des Kunden auf Grundlage des Art.6 Abs.1 lit.b) DS-GVO.
	- Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z.B. aus dem Messstellenbetriebsgesetz sowie wegen handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art.6 Abs.1 lit. c) DS-GVO.
	- Wahrnehmung von Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen (z.B. aus dem Messstellenbetriebsgesetz) auf Grundlage von Art.6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO.
	- Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art.6 Abs.1 lit. f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art.6 Abs.1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Lieferanten oder Dritter erforderlich...
	- Soweit der Kunde dem Lieferanten eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zur Telefonwerbung erteilt hat, verarbeitet der Lieferant personenbezogene Daten auf Grundlage von Art.6 Abs.1 lit. a) DS-GVO. Eine Einwilligung zur Telefonw...
	- Bewertung der Kreditwürdigkeit des Kunden zur Minimierung von Ausfallrisiken sowie Mitteilung von Anhaltspunkten zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit des Kunden durch die Auskunftei infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden oder...
	9.5. Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der personenbezogenen Daten des Kunden erfolgt – im Rahmen der in Ziff. 9.4 genannten Zwecke – ausschließlich gegenüber folgenden Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern: Öffentliche Stellen auf Grund von Rech...
	9.6. Zudem verarbeitet der Lieferant personenbezogene Daten, die er von den in Ziff. 9.5 genannten Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern erhält. Er verarbeitet auch personenbezogene Daten, die er aus öffentlich zugänglichen Quellen, z.B. aus Grund...
	9.7. Sofern eine Datenübertragung in ein Drittland stattfinden sollte, sorgen wir durch entsprechende Maßnahmen nach Art. 44 ff. DSGVO dafür, dass dies datenschutzkonform geschieht (z.B. EU-Standard-Vertragsklauseln, TADPF, etc.).
	9.8. Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zu den unter Ziff. 9.4 genannten Zwecken solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und der Marktforschung werden die personenbezogene...
	9.9. Der Kunde hat gegenüber dem Lieferanten Rechte auf Auskunft über seine gespeicherten personenbezogenen Daten (Art.15 DS-GVO); Berichtigung der Daten, wenn sie fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art.16 DS-GVO); Löschung, wenn die ...
	9.10. Im Rahmen dieses Vertrags muss der Kunde diejenigen personenbezogenen Daten (vgl. Ziff. 9.3) bereitstellen, die für den Abschluss des Vertrags und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebu...
	9.11. Zum Abschluss und zur Erfüllung des Vertrags findet keine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt.

	Widerspruchsrecht:
	Der Kunde kann der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung und/oder der Marktforschung gegenüber den Stadtwerken ohne Angabe von Gründen jederzeit widersprechen. Die Stadtwerke werden personenbezogenen Daten nach dem E...
	Der Widerspruch ist zu richten an:
	Stadtwerke Herne AG, Grenzweg 18, 44623 Herne;
	E-Mail: kundenservice@stadtwerke-herne.de.
	10. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel
	10.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim jeweils zuständigen Netzbetreiber erhältlich.
	10.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen...

	11. Streitbeilegungsverfahren
	11.1. Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbrau...
	11.2. Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG sowie § 4 Abs. 2 Satz 4 Verfahrensordnung zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht abgeholfen oder auf diese nicht ...
	11.3. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: 030/2757240–0, Telefax: 030/2757240–69, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de, Homepage: www.schlichtungsstel...
	11.4. Allgemeine Informationen der Bundesnetzagentur zu Verbraucherrechten für den Bereich Elektrizität und Gas sind erhältlich über den Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur, Telefon: 0228/141516, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de ...

	12. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz
	Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sin...

	13. Schlussbestimmungen
	13.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
	13.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt.

	14. Energiesteuer-Hinweis
	Für das auf Basis dieses Vertrages bezogene Erdgas gilt folgender Hinweis gemäß der Energiesteuer-Durchführungsverordnung: “Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach d...


